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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.08.1950

Norm

EO §25

Rechtssatz

Die Zahlung des Verp2ichteten an den Vollstrecker steht der Zahlung an einen Machthaber der betreibenden Partei

gleich und hat daher schuldbefreiende Wirkung. Das gleiche gilt von einer unmittelbar an das Exekutionsgericht

geleisteten Zahlung. Ohne Zustimmung der betreibenden Partei kann ein solcher beim Exekutionsgericht erlegter

Betrag nicht mehr an den Verpflichteten rücküberwiesen werden.
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